
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/7/10 7Ob585/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1986

Norm

ABGB §1112 B

Rechtssatz

Eine einvernehmliche Rücknahme der Au2ösungserklärung wird man im allgemeinen dann annehmen müssen, wenn

der Erklärungsgegner die Au2ösungserklärung zurückweist und zu erkennen gibt, daß diese Erklärung nicht zur

Au2ösung des Bestandverhältnisses geführt hat und, davor der Erklärungsgegner von dieser seiner Stellungnahme

abgeht, der Erklärende eindeutig zu erkennen gibt, daß er an seiner Auflösungserklärung nicht mehr festhält.
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